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Vernehmlassung zum Ausführungsrecht Swissness 


Consultation relative au droit d’exécution Swissness 


Consultazione relativa al diritto di esecuzione Swissness 


Formular zur Erfassung der Stellungnahme 


Formulaire pour la saisie de la prise de position 


Formulario per il parere              


 


Organisation / Organisation / Organizzazione Proviande 


 


Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) 


Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel) 


Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-


mail) 


 


Jürg Frischknecht 


Tel. 031 309 41 21 


juerg.frischknecht@proviande.ch 


Adresse / Indirizzo 


 


Brunnhofweg 37 


Postfach 8162 


3001 Bern 


 


Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an swissness@ipi.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnah-


me elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  


Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à swissness@ipi.ch.  Un envoi de votre prise de position en format Word 


par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 


Vi invitiamo a inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica swissness@ipi.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a 
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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mailto:swissness@ipi.ch

mailto:swissness@ipi.ch





 
 


 
 


2/4 


 


 


 


Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Für die uns gewährte Möglichkeit der Stellungnahme zur „Swissness“-Vorlage, zu welcher Sie uns mit Schreiben vom 20. Juni 2014 einladen, danken wir 


Ihnen bestens. Die vorliegende Stellungnahme wurde am 17. Oktober 2014 durch den Verwaltungsrat von Proviande verabschiedet.  


Proviande ist die Branchenorganisation der Schweizer Fleischwirtschaft, der die bedeutendsten nationalen Organisationen und Unternehmen der gesamten 


Wertschöpfungskette Fleisch angehören. Bei verschiedenen substanziellen Detailregelungen der Vorlage nehmen einzelne Mitglieder von Proviande abwei-


chende Positionen ein. Proviande äussert sich daher nachfolgend lediglich übergeordnet zu den vier Verordnungsvorlagen des Swissnesspakets und ver-


zichtet auf eine Stellungnahme zu einzelnen Artikeln.  


Proviande unterstützt die Zielsetzungen, auf welche sich die «Swissness»-Vorlage fokussiert. Insbesondere unterstützt Proviande, dass für Lebensmittel der 


wesentliche Verarbeitungsschritt in der Schweiz stattfinden und zudem 80% des Gewichts der verfügbaren Rohstoffe aus der Schweiz stammen muss. Die 


Herkunftsangabe „Schweiz“ soll in Zukunft nur für Produkte verwendet werden dürfen, welche Anforderungen im Rahmen der Vorlage erfüllen. Dadurch soll 


das Vertrauen in Schweizer Produkte weiter gefördert und die Marktchancen gestärkt werden. Es ist jedoch unbedingt darauf zu achten, dass der administ-


rative sowie auch der betriebstechnische Aufwand, der mit dieser Vorlage verbunden ist, nicht unnötig ausgedehnt wird und den Unternehmungen dadurch 


Wettbewerbsnachteile erwachsen. 


Markenschutzverordnung 


 Proviande begrüsst grundsätzlich die Anpassung der Markenschutzverordnung an die Swissness-Regelungen. 


 Proviande begrüsst die Bestimmungen zum Löschungsverfahren von Marken infolge Nichtgebrauchs. 


 Proviande erachtet die Beibehaltung der Unterscheidungen bezüglich geografischer Herkunftsangaben und zollrechtlichen Ursprungsangaben als 


richtig.  


Verordnung über die Verwendung der Herkunftsangabe „Schweiz“ für Lebensmittel 


 Proviande begrüsst den Erlass dieser Verordnung. Sie bildet das zentrale Element des vorliegenden Paketes. 


 


Verordnung über das Register für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse  
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 Proviande unterstützt die GUB-GGA-Verordnung für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse. Es ist anzustreben, dass landwirtschaftliche und nicht-


landwirtschaftliche Erzeugnisse bezüglich geographischer Angaben grundsätzlich gleich behandelt werden. 


Wappenschutzverordnung 


 Proviande begrüsst den Erlass und den Inhalt der Wappenschutzverordnung. 


Hinsichtlich der Detailregelungen bitten wir Sie, den Stellungnahmen der einzelnen Branchenpartner der Wertschöpfungskette Fleisch das erforderliche 


Gewicht beizumessen. 


Freundliche Grüsse 


Proviande 


  


Johannes Heinzelmann                 Heinrich Bucher 


Präsident                  Direktor 
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli 


   


 


 


   
 


 


   
 


   
 


   
 


   
 


   
 


   
 


   
 


   
 


 


   
 


 


   
 


 








 


 


Vernehmlassung zum Ausführungsrecht Swissness 
Consultation relative au droit d’exécution Swissness 
Consultazione relativa al diritto di esecuzione Swissness 


Formular zur Erfassung der Stellungnahme 
Formulaire pour la saisie de la prise de position 
Formulario per il parere 
 


Organisation / Organisation / Organizzazione Schweizer Fleisch-Fachverband (SFF) 


Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) 
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel) 
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-
mail) 
 


Dr. Ruedi Hadorn 
044 250 70 60 
r.hadorn@carnasuisse.ch 


Adresse / Indirizzo 


 


Sihlquai 255 
Postfach 1977 
8031 Zürich 


 


Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an swissness@ipi.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellung-
nahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à swissness@ipi.ch.  Un envoi de votre prise de position en format Word 
par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica swissness@ipi.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a 
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 


Als Dachorganisation der fleischverarbeitenden Branche der Schweiz mit rund 23‘000 Mitarbeitenden bedanken wir uns für die Möglichkeit, zum obgenann-
ten Geschäft Stellung beziehen zu können. 


Bereits anlässlich der Diskussionen zum Grunderlass „Swissness“ (Änderung des Markenschutzgesetzes, MSchG und des Bundesgesetzes über den 
Schutz des Schweizer Wappens und anderer öffentlicher Zeichen, WSchG) hat sich der Schweizer Fleisch-Fachverband (SFF) zu deren Ausgestaltung 
äusserst kritisch bzw. ablehnend geäussert. Trotz des vom Parlament gleichwohl beschlossenen Rohstofferfordernisses von 80% und der gleichzeitig zu 
schwachen Gewichtung der Verarbeitungs- und Veredlungskompetenz der nachgelagerten Stufen für Lebensmittel sind wir unverändert der Auffassung, 
dass die neuen Swissness-Vorgaben im Vergleich zu den übrigen Bereichen zu limitierend und zu protektionistisch ausgefallen sind. Auch führen sie zu 
Wettbewerbsverzerrungen mit dem benachbarten Ausland, wo für analoge Zwecke und je nach Land ein weitaus geringerer Wertschöpfungsanteil von 40 
bis 50% vorgegeben wird. 


Des Weiteren bleibt seit der Parlamentsdebatte und auch mit der vorliegenden Vernehmlassung offen, wie die neuen Vorschriften mit den internationalen 
Verpflichtungen vereinbar sind. Gerade aufgrund des Territorialitätsprinzips ist fraglich, ob bzw. inwieweit die Schweiz überhaupt befugt ist, Normen aufzu-
stellen, die auch im Ausland gelten. Dies z.B. im Hinblick auf Sanktionen, wenn ein Lebensmittel mit einem zu geringen Inlandrohstoffanteil im Ausland 
dennoch als schweizerisches Produkt vermarktet wird. 


Obwohl wir der Ausgestaltung der Swissness-Vorlage im Grundsatz nach wie vor ablehnend gegenüber stehen, haben wir uns gleichwohl für eine Beteili-
gung an der vorliegenden Vernehmlassung entschieden. Ausschlagend hierfür waren die Begebenheiten, dass in den vorliegenden Ausführungsbestimmun-
gen zur Swissness verschiedene pragmatische Lösungsansätze erkennbar sind und der SFF das eigentliche Ziel der Swissness-Vorlage, nämlich die wir-
kungsvolle Bekämpfung des Missbrauchs der Marke Schweiz, immer unterstützt hat. Auch sollte mit den vorliegenden Ausführungsbestimmungen der ur-
sprünglich befürchtete bürokratische Wildwuchs mit produkte- bzw. branchenspezifischen Swissness-Richtlinien einigermassen vermieden werden können. 
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli 


Artikel 
Article 
Articolo 


Antrag 
Proposition 
Richiesta 


Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 


 


MSchV / OPM / OPM 


Neue Bestimmung 


Neu: 
„Die Beweislast gemäss Art. 51a 
MSchG gilt nur im Klagefall. Im 
Falle einer unberechtigten Klage 
hat der Kläger den Beklagten für 
seinen Aufwand vollumfänglich 
finanziell zu entschädigen.“ 


Diese Präzisierung in der MSchV ist im Interesse der Rechtssicherheit von matchentschei-
dender Bedeutung und entspricht der Zusicherung des IGE gegenüber dem Schweizerischen 
Gewerbeverband (sgv) anlässlich der gemeinsamen Sitzung vom 29.10.2013. Die Erfüllung 
der Swissness-Kriterien einzelner Produkte darf demnach nur im Rahmen eines konkreten 
Prozesses, d.h. im Klagefall, überprüft werden. Alles andere wäre mit grossem administrati-
vem Aufwand und immensen Kosten verbunden. 
Auch unter diesen Begebenheiten gilt es in jedem Falle zu vermeiden, dass sich mit der 
neuen Regelung eine „Klage-Industrie“ zwecks Entwicklung neuer Betätigungsfelder entwi-
ckeln kann, die einzelne Unternehmen aber auch die Gerichte sowohl administrativ wie auch 
finanziell ungebührlich belasten würde. Daher und nachdem die Klageberechtigten gemäss 
Art. 56 MSchG bereits auf Gesetzesstufe definiert sind, ist eine Eingrenzung des Klagerech-
tes dahingehend vonnöten, dass bei ungerechtfertigten Klagen eine kostendeckende Ent-
schädigung des Beklagten für seinen Aufwand durch den Kläger explizit vorgesehen wird. 


 


HASLV / OIPSD / IPSDA 


Art. 2 lit. d  


Neue lit. d. 
„lokale, regionale und kantonale 
Herkunftsangaben nach Art. 13 
WSchG“ 


Vermeidung von Rechtsunsicherheit, indem mit der beantragten Angabe die Anforderungen 
an die Herkunft der Rohstoffe für lokale, regionale und kantonale Produkte dieselben sind wie 
für schweizerische. 


 


Art. 3  


Ergänzung nach lit. b 
„Voraussetzung hierfür ist, dass 
die dort geltenden Rahmenbe-
dingungen mit den gesetzlichen 
Vorgaben der Schweiz gleich-
wertig oder vergleichbar sind.“ 


Schaffung von gleich langen Spiessen zwischen der Schweiz und den Zollanschluss- bzw. 
Grenzgebieten mit der Schweizer Gesetzgebung, z.B in Bezug auf die Arbeitsbedingungen, 
das Tierwohl, den ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN) oder die Vorgaben der Lebensmit-
telgesetzgebung 


 


Art. 4 Abs. 1 Unverändert belassen 


Die Berechnung des erforderlichen Mindestanteils ausschliesslich aufgrund der Rezeptur ist 
ausdrücklich zu begrüssen. Chemische Analysen der Zusammensetzung des Endproduktes 
sind demgemäss nicht erforderlich, zumal deren Aussagekraft in Bezug auf die länderspezifi-
sche Herkunft von einzelnen Rohstoffe sowieso schon äusserst begrenzt ist (vgl. Ballestrem –
Franke 2008, Diss. ETH Nr. 17971).  


 


Art. 4 Abs. 2 


Ergänzung lit. b 
„temporär, saisonal oder auf-
grund unerwarteter (………) Ge-
gebenheiten“ 


Diverse Ausnahmen ermöglichen es, dass gewisse Rohstoffe, die in der Schweiz nicht vor-
kommen (z.B. Kakao), vorübergehend nicht verfügbar sind (z.B. wegen Ernteausfall) oder bei 
denen die Schweiz über einen geringen Selbstversorgungsgrad verfügt, bei der Berechnung 
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Artikel 
Article 
Articolo 


Antrag 
Proposition 
Richiesta 


Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 


 


nicht oder nur teilweise berücksichtigt werden. Diese Ausnahmeklausel ist zu begrüssen, 
sollte aber um die saisonal nicht verfügbaren Rohstoffe ergänzt werden. 


Art. 4 Abs. 4 


Änderung: 
„Gemäss Rezeptur zugesetztes 
Wasser kann in die Berechnung 
einbezogen werden.“ 
 
oder Streichen 


Es ist nicht einzusehen, weshalb Wasser mit Ausnahme von Quellwasser oder natürlichem 
Mineralwasser von der Berechnung des erforderlichen Mindestanteils ausgeschlossen wer-
den soll. Ansonsten werden die allzu hohen Hürden der Swissness-Vorgabe für eine Vielzahl 
von Produkten, bei welchen der Zusatz von Wasser aus sensorischen oder technologischen 
Gründen notwendig ist (z.B. Brühwürste), nicht mehr zu überwinden sein.  
Auch ist mit der vorgeschlagenen Formulierung unklar, wie bei einem Zusatz von Quellwasser 
oder natürlichem Wasser zu einem Lebensmittel zu verfahren wäre. 


 


Art. 4 Abs. 5 Unverändert belassen 
Die Bagatellklausel für einzelne Naturprodukte und daraus hergestellte Rohstoffe und Mikro-
organismen, Zusatzstoffe und Verarbeitungshilfsstoffe ist zu begrüssen, zumal sich ein unver-
hältnismässiger Aufwand sowie allfällige Präzedenzfälle im Vornherein unterbinden lassen. 


 


Art. 4 Abs. 6 Ergänzung  
„… so müssen nur diese ….“ 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung wird die Befürchtung diverser Wirtschaftskreise ausge-
schlossen, dass Abs. 6 dahingehend missverstanden werden könnte, dass für alle verarbeite-
ten Lebensmittel, welche Milch oder Milchprodukte als Rohstoffe enthalten, unabhängig von 
deren Anteil die 100%-Vorgabe gelten soll. Ansonsten wäre eine Vielzahl von Produkten, wel-
che Milch auch nur in geringsten Mengen enthalten, von vorneherein ausgeschlossen (z.B. 
Biskuits, Fleischkäse, Bratwürste, Schokolade).  


 


Art. 5 Abs. 1 Überprüfen 
Der Bezug auf Art. 5 Abs. 2 und 3 ist gar nicht möglich (es gibt keinen Abs. 3) und macht in 
dieser Form keinen Sinn. Sollte anstelle von Art. 5 die entsprechenden Absätze von Art. 6 ge-
meint sein, bleibt die beabsichtigte Aussage unklar. Es besteht also eindeutig Klärungsbedarf. 


 


Art. 5 Abs. 2 Unverändert belassen 


Wir begrüssen die Regelung zur Berechnung der Bestimmung des erforderlichen Mindestan-
teils ausdrücklich. Demzufolge muss die Berechnung der geographischen Herkunft nicht für 
jedes Lebensmittel bzw. jede Charge einzeln erfolgen, sondern kann auf den durchschnittli-
chen jährlichen Warenfluss abgestimmt werden.  


 


Art. 6 Nicht einbeziehen bzw. unverän-
dert belassen 


Wir teilen die Beurteilung der Bundesbehörden, dass für die Auslobung von Tätigkeiten, die 
mit dem Produkt im Zusammenhang stehen und vollumfänglich in der Schweiz erfolgen, die 
Umschreibung in Art. 47 Abs. 3ter MSchG ausreichend ist und demnach keiner weiteren Aus-
führung in der HASLV bedarf.  


 


Art. 6 Abs.2 


Ergänzung: 
„… verwendet werden. Davon 
nicht betroffen sind diejenigen 
Produkte, für die gemäss Art. 
48d MSchG Ausnahmen vorge-
sehen sind.“ 


Der Hinweis auf Art. 48d MSchG ist zwingend notwendig, da dieser von der Rechtskraft her 
über der vorgeschlagenen Formulierung der HASLV steht. 
 
In Bezug auf Art. 48d, lit. b fehlt zudem eine Definition der massgebenden Verkehrskreise so-
wie ein Hinweis auf die genaue Vorgehensweise für den Nachweis des Verständnisses der 
massgebenden Verkehrskreise (allfälligen Antrag wie und bei welcher Behörde stellen?). 


 


Art. 7 und 8 
Ergänzung Art. 7, Abs. 1  
„Das WBF kann nach Anhörung 
der interessierten Kreise….“ 


Das Führen einer Liste nicht verfügbarer schweizerischer Naturprodukte begrüssen wir. Auch 
erachten wir es als sinnvoll, dass das WBF diese Liste je nach Erfordernis anpassen kann, 
wobei die interessierten Kreise angehört werden sollten. 


 


4/6 


 
 







 
 


  


Artikel 
Article 
Articolo 


Antrag 
Proposition 
Richiesta 


Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 


 


Art. 9 Unverändert belassen 


Wir begrüssen ebenfalls, dass der massgebliche inländische Selbstversorgungsgrad jährlich 
aufgrund der Daten der drei vorangehenden Jahre berechnet und in Anhang 2 festgehalten 
wird. Damit lässt sich die Problematik für diejenigen Rohstoffe, deren Selbstversorgungsgrad 
um 50 bzw. 20% schwankt (z.B. Pouletfleisch, Kaninchenfleisch, Weisswein, Mirabellen) ge-
wissermassen glätten. 


 


Art. 10 


Änderung  
„… noch 24 Monate ….“ 
 
Präzisieren 
 
 


Die Frist sollte aus Praktikabilitätsgründen auf 24 Monate erhöht werden. 
 
 
Das Problem bleibt ungelöst, wie ein Lebensmittel zu bezeichnen ist, welches im ersten Jahr 
die Rohstoffanforderung erfüllt, im zweiten Jahr nicht und im dritten Jahr wieder erfüllt. Muss 
alsdann eine stetige Umbenennung erfolgen? 


 


Art. 11 Unverändert belassen Wir begrüssen die vorgesehene Übergangsfrist von zwei Jahren ab Inkrafttreten zwecks Ab-
bau von entsprechenden Lagerbeständen.  


 


Art. 12 Ändern 


Die Inkraftsetzung der vorliegenden Ausführungsbestimmungen muss zeitgleich mit einer Re-
vision der Bestimmungen über die Herkunftsdeklaration im Lebensmittelrecht erfolgen. Eine 
Harmonisierung der Vorschriften ist sowohl aus Sicht der Konsumenten als auch der Wirt-
schaft unverzichtbar. Auch erlaubt nur ein synchrones Vorgehen einen verlässlichen Vollzug. 


 


GUB-GGA-Verordnung für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse / Ord. sur les AOP et IGP des produits non agricoles / ord. 
sul registro delle DOP e delle IGP per prodotti non agricoli 


Generell Ziel muss es sein, dass landwirtschaftliche und nicht-landwirtschaftliche Erzeugnisse bezüglich geographischer Angaben gleich 
behandelt werden. 


 


Art. 8, Abs. 1 Unverändert belassen 


Die Befugnis zum Einholen von Expertenmeinungen ist sinnvoll, nicht jedoch das Vorlegen 
aller Gesuche zuhanden einer Expertenkommission, wie dies bei den landwirtschaftlichen Er-
zeugnissen der Fall ist. Letzteres führt nämlich dazu, dass sich die Beurteilung der Gesuche 
nicht nur auf die gesetzlichen Grundlagen beschränkt, sondern voreilig zusätzliche Anforde-
rungen ohne jegliche Gesetzesgrundlagen an die Gesuchsteller gestellt werden. Bestes Bei-
spiel hierfür ist die Behandlung des GGA-Gesuches für Appenzeller Mostbröckli, das vom 
Bundesamt für Landwirtschaft schon seit Jahren auf eine für die Antragsteller bzw. die ge-
samte Fleischwirtschaft nicht mehr nachvollziehbare Art und Weise mit der Forderung vor sich 
hergeschoben wird, dass ausschliesslich, d.h. 100% Schweizer Rindfleisch zu verwenden sei. 


 


Art. 10, Abs. 2 Unverändert belassen 


Die Möglichkeit, bei gewissen Änderungen des Pflichtenheftes ein vereinfachtes Verfahren 
zuzulassen, wird ausdrücklich begrüsst. In Analogie zur vorliegenden Verordnung sollte auch 
für landwirtschaftliche Erzeugnisse beim vereinfachten Verfahren auf den zwingenden Nach-
weis der Repräsentativität verzichtet werden. 


 


Art. 14 Streichen Nachdem landwirtschaftliche Erzeugnisse gebührenfrei registriert werden können, sollte dies 
im Sinne der Gleichbehandlung auch für nicht-landwirtschaftliche Erzeugnisse gelten. 
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Artikel 
Article 
Articolo 


Antrag 
Proposition 
Richiesta 


Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 


 


WSchV / OPAP / OPSP 


Generell Klärung erforderlich 


Bezüglich der vorgesehenen Anpassungen der Wappenschutzverordnung besteht dringender 
Klärungsbedarf, ob die Swissness-Vorgaben sinngemäss auch für die Verwendung von kan-
tonalen, regionalen und kommunalen Hoheitszeichen (Wappen) zur Anwendung gelangen 
(vgl. auch Antrag zu HASLV, Art. 2 lit. d). 
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Vernehmlassung zum Ausführungsrecht Swissness 
Consultation relative au droit d’exécution Swissness 
Consultazione relativa al diritto di esecuzione Swissness 


Formular zur Erfassung der Stellungnahme 
Formulaire pour la saisie de la prise de position 
Formulario per il parere 
 


Organisation / Organisation / Organizzazione Suisseporcs 
 


Schweizerischer Schweinezucht- und Schweineproduzentenverband 


Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) 
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel) 
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-
mail) 


Dr. Felix Grob 
041 462 65 90 
info@suisseporcs.ch 


Adresse / Indirizzo 


 


Allmend 8 
6204 Sempach 


 


Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an swissness@ipi.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnah-
me elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  


Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à swissness@ipi.ch.  Un envoi de votre prise de position en format Word 
par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 


Vi invitiamo a inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica swissness@ipi.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a 
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 


Mit Schreiben vom 20. Juni 2014 laden Sie uns ein zu den Ausführungsverordnungen zur Swissness-Vorlage Stellung zu nehmen. Besten Dank.  


Die Suisseporcs erwartet eine schnellere Umsetzung der Swissness-Vorlage. Die Verordnungen sind so rasch als möglich, allerspätestens aber auf den 1. 
Januar 2016 in Kraft zu setzen. Eine Übergangsfrist für das Aufbrauchen von bestehenden Verpackungen ist bei Lebensmitteln und auch anderen Produk-
ten in keinem Fall angezeigt. Einerseits ist die Nutzung der Swissness gänzlich freiwillig und andererseits ist das Anbringen von Schweizerkreuzen o.ä. auf 
Produktverpackungen heute nicht erlaubt. Daher ist es nicht ersichtlich, dass für diese nicht gesetzeskonformen Verpackungen / Produkte noch eine Über-
gangsfrist von sage und schreibe 2 Jahren vorgesehen werden soll.  


Die Suisseporcs fordert eine Umsetzung der Swissness-Vorlage, die keinen unverhältnismässigen administrativen Mehraufwand von den Betroffenen ver-
langt und den Vorgaben auf Gesetzesebene entspricht. Das Parlament hat im Markenschutzgesetz den Grundstein für glaubwürdige Swissness-
Regelungen gelegt. Diese Vorgaben dürfen nun auf Verordnungsebene nicht aufgeweicht werden. 


 


Markenschutzverordnung  


• Der Suisseporcs begrüsst grundsätzlich die Anpassung der Markenschutzverordnung an die Swissness Regelungen.  


• Der Suisseporcs begrüsst die Bestimmungen zum Löschungsverfahren von Marken wegen Nichtgebrauchs. Sowohl für schweizerische als auch interna-
tionale Marken.  


• Die Beibehaltung der Unterscheidungen bezüglich geografischer Herkunftsangaben und zollrechtlichen Ursprungsangaben wird als richtig erachtet.  


 


Verordnung über die Verwendung der Herkunftsangabe „Schweiz“ für Lebensmittel 


• Für die Schweizer Landwirtschaft ist diese neue Verordnung über die Verwendung der Herkunftsangabe „Schweiz“ für Lebensmittel (HASLV) das zentra-
le Element des vorliegenden Paketes.  


• Der Erlass dieser Verordnung wird begrüsst.  


• Die Gebietseinschränkung der Grenzgebiete auf die seit 1984 bewirtschafteten angestammten Flächen im Ausland ist nicht realistisch. Für die Swiss-
ness sind die im Grenzgebiet bewirtschafteten Flächen zu berücksichtigen, die vor dem 1.1.2014 von Schweizer Betrieben bewirtschaftet wurden. Die Frei-
zonen Genf und St. Gingolph sind ebenfalls ganz zur Swissness-Zone zu rechnen. Es muss jedoch gewährleistet werden, dass auch auf diesen Flächen 
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nach Schweizer Vorschriften produziert wird. Zudem ist dafür zu sorgen, dass die Bestimmungen im Lebensmittelrecht für die Deklaration der Herkunft von 
Produkten generell auf die vorliegende Verordnung abgestimmt werden. 


• Selbstversorgungsgrad (SVG): Im Verordnungsentwurf ist eine Definition des Selbstversorgungsgrades mit Inlandproduktion (Inlandproduktion + Import 
von Rohstoffen) vorgenommen worden. Einerseits wird damit der Tatsache Rechnung getragen, dass auch für die exportierten Produkte genügend Rohstof-
fe vorhanden sein müssen. Andererseits kann dadurch der SVG unter eine gesetzliche Schwelle (50 oder 20%) fallen. Das hat zur Konsequenz, dass weni-
ger Rohstoffe inländischer Herkunft verwendet werden müssten. Die Inlandproduktion könnte so ein „Opfer“ des Exporterfolges der Lebensmittelindustrie 
werden. Für die Berechnung des Selbstversorgungsgrades muss die SVG-Formel Inlandproduktion / Inlandverbrauch verwendet werden. Aus Sicht des 
Suisseporcs ist es zudem falsch, dass bei der Berechnung des SVG auch der aktive Veredelungsverkehr berücksichtigt wird. Der Veredelungsverkehr ist 
nicht eine Folge mangelnder Verfügbarkeit eines Rohstoffes, sondern praktisch immer eine Frage des Preises, den die Lebensmittel verarbeitende Industrie 
für die Rohstoffe nicht zahlen will. 


• Bagatellklausel: Für die Bagatellklausel gibt es im Markenschutzgesetz keine Rechtsgrundlage. Die Suisseporcs bezweifelt daher die Rechtmässigkeit 
der vorgesehenen Bagatellklausel.  


• Wasser: Wasser ist bei der Berechnung des Mindestanteils der Schweizer Rohstoffe grundsätzlich nicht zu berücksichtigen. Eine Ausnahme kann ge-
währt werden, wenn Mineral- und Quellwasser in der reinen Form als Getränk angeboten wird.  


• Nachweisebene: Die Nachweisebene für verarbeitete Lebensmittel ist das Einwaage-Gewicht gemäss Rezeptur ohne zugesetztes Wasser. Die Suisse-
porcs stimmt dieser Regelung zu.  


• Berücksichtigung von temporären Engpässen: Die temporären Engpässe sind restriktiv zu handhaben. Eine ungenügende Ernte soll erst ab einer Ernte-
einbusse von 30% den Grund für eine befristete Ausnahme bilden (= Aufnahme des Produktes in Anhang 1 Teil B).  


• Ausnahmen nach Art. 8: Für diese Ausnahmen gibt es im Markenschutzgesetz keine Rechtsgrundlage. Die Suisseporcs kann sich aber vorstellen einer 
restriktiven Ausnahmeregelung zuzustimmen. Aus Sicht der Suisseporcs ist wichtig, dass vollständige Transparenz über Ausnahmen geschaffen wird. Das 
vorgeschlagene Verfahren mit dem Einbezug der Branche ist grundsätzlich gut. Es braucht aber eine Regelung, mit der bestimmt wird, wie Produkte wieder 
von Anhang 1 Teil C verschwinden.  


• Täuschungsschutz: In der Verordnung ist eine Bestimmung aufzunehmen, die vorgibt, dass auch beim Einhalten der Verordnungsbestimmungen der 
Grundsatz des Täuschungsschutzes gilt.   


• Der Vollzug der Swissness-Bestimmungen ist zu gewährleisten. Dies kann effizient über die vom Parlament vor längerer Zeit beschlossenen Zentralstelle 
zur Ermittlung von Zuwiderhandlungen gegen die Deklaration der Herkunft gemäss Art. 182 LwG erfolgen.  


Verordnung über das Register für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse  
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• Diese Verordnung betrifft die Landwirtschaft nicht, deshalb verzichtet die Suisseporcs auf eine detaillierte Stellungnahme zu dieser Verordnung.  


Wappenschutzverordnung  


• Die Suisseporcs begrüsst den Erlass und den Inhalt der Wappenschutzverordnung.  


 


Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen.  


 


Freundliche Grüsse 


Sig. Meinrad Pfister                   Sig. Dr. Felix Grob     
Präsident                                   Geschäftsführer 
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli 


Artikel 
Article 
Articolo 


Antrag 
Proposition 
Richiesta 


Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 


 


MSchV / OPM / OPM 


MSchV, Art. 52n  
Bemerkung  
Die Anforderungen an die Repräsentativität eines Branchenverbandes werden als richtig und 
angemessen erachtet.  


 


    


HASLV / OIPSD / IPSDA 


Art. 3, Bst. b  


b. die angestammten Flächen 
schweizerischer Landwirt-
schaftsbetriebe in der ausländi-
schen Grenzzone, die vor dem 
1.1.2014 von Schweizer Land-
wirtschaftsbetrieben bewirt-
schaftet wurden nach Artikel 17 
Absatz 2 der Landwirtschaftli-
chen Begriffsverordnung vom 
7. Dezember 1998. 


Der Rückgriff auf die angestammten Flächen schweizerischer Landwirtschaftsbetriebe ist 
nicht mehr aktuell. Wenn ein Stichdatum für die Begrenzung der Zupacht von Flächen in der 
Grenzzone eingeführt werden soll, könnte der 1.1.2014 in Betracht gezogen werden. Die Ein-
haltung und die Kontrollen der schweizerischen Vorgaben muss auf diesen Flächen sicherge-
stellt werden.  
 
Aus Sicht der Suisseporcs ist zudem wichtig, dass die Bestimmungen im Lebensmittelrecht 
für die Deklaration der Herkunft von Produkten aus den Grenzzonen auf die vorliegende Ver-
ordnung abgestimmt werden 


 


 


 


 


Art. 3, Bst. c (neu) c. Freizonen Genf und St. 
Gingolph sind 


 
Die Freizonen haben einen historisch gewachsenen sehr engen Bezug zur Schweiz. Sie sind 
daher der Swissness-Zone zuzurechnen. 
 
Aus Sicht der Suisseporcs ist zudem wichtig, dass die Bestimmungen im Lebensmittelrecht 
für die Deklaration der Herkunft von Produkten aus den Freizonen  auf die vorliegende Ver-
ordnung abgestimmt werden.  


 


Art. 4, Abs. 4  
4 Wasser wird von der Berech-
nung ausgeschlossen 


Wasser, auch Quell- und Mineralwasser, darf nicht dazu verwendet werden aus ausländi-
schen Rohstoffen durch Zugabe von Schweizer Wasser  Schweizer Lebensmittel herzustel-
len. Es darf z.B. nicht sein, dass aus importiertem Apfelsaftkonzentrat durch die Zugabe von 
Schweizer Mineralwasser ein Schweizer Apfelsaft entsteht. Zudem weisen wir darauf hin, 
dass ca. 40% des in der Schweiz verwendeten Trinkwassers Quellwasser ist (weitere 40% 
stammen aus Grundwasser und die restlichen 20% sind aufbereitetes Oberflächenwasser).  
Unbestritten ist, dass ein Mineral- oder Quellwasser, das abgefüllt in seiner reinen Form an 
Konsumenten abgegeben wird, mit Swissness ausgezeichnet werden kann, wenn die Quelle 
in der Schweiz liegt. 
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Art. 4, Abs. 5, Bst. b  . gewichtsmässig vernachläs-
sigbar sind. 


Für diese Bagatellklausel gibt es im Markenschutzgesetz keine Rechtsgrundlage. Es ist daher 
sehr fraglich, ob es zulässig ist auf Verordnungsstufe eine solche Bestimmung zu schaffen.  


 


Art. 4, Abs. 6   Die Suisseporcs begrüsst diese Regelung ausdrücklich.   


Art. 6, Abs. 2 und 3  Die Suisseporcs begrüsst die Regelung ausdrücklich.  


Art. 7, Abs. 2 


2 Das WBF kann in Anhang 1 
Teil B Naturprodukte, für eine 
Ernteperiode oder Saison 
befristet aufnehmen, die tempo-
rär aufgrund von unerwarteten 
oder unregelmässig auftreten-
den Gegebenheiten, wie Ernte-
ausfall nicht oder nicht in genü-
gender Menge in der Schweiz 
produziert werden können. 
Das WBF muss die betroffe-
nen Organisationen vorgängig 
konsultieren. 


Die Aufnahme in Anhang 1, Teil B darf höchstens bis zur Verfügbarkeit der nächsten Inland-
ernte oder Saison erfolgen. Die Suisseporcs geht davon aus, dass befristet in Anhang 1, Teil 
B aufgenommene Naturprodukte automatisch aus der Liste gelöscht werden.  
 
Die temporären Engpässe sind restriktiv zu handhaben. Eine ungenügende Ernte soll erst ab 
einer Ernteeinbusse von 30% den Grund für eine befristete Ausnahme bilden. 
Die Konsultation der verschiedenen Organisationen ist nötig für eine ausgewogene Einschät-
zung der Situation und einem entsprechenden Entscheid. 


 


Art. 8, Abs. 4 und 5(neu)  


4 Die Ausnahmen nach Art. 8 
werden auf 3 Jahre befristet. 
Die Gesuchsteller müssen vor 
Ablauf dieser Frist die Erneu-
erung der Ausnahme beantra-
gen.  
 
5 Wird der Nachweis erbracht, 
dass die Anforderungen nach 
Abs. 3 nicht mehr erfüllt sind, 
streicht das WBF das betref-
fende Naturprodukt in Anhang 
1 Teil C vor Ablauf der Frist 
nach Abs. 4 


Für die Ausnahmen gemäss Art. 8 gibt es im Markenschutzgesetz grundsätzlich keine 
Rechtsgrundlage! Es ist daher sehr fraglich, ob es zulässig ist auf Verordnungsstufe eine 
solche Ausnahmeregelung zu schaffen. Die Suisseporcs kann jedoch das Bedürfnis für eine 
Ausnahmebestimmung nachvollziehen. Diese muss jedoch sehr restriktiv sein. 
Der unterbreitete Ansatz ist aus Sicht der Suisseporcs gangbar. Zentral ist, dass die Branche 
bei der Festlegung der Ausnahmen einbezogen wird und diesen Ausnahmen grundsätzlich 
zustimmen muss. Ein reines „Meldeverfahren“ der Ausnahmen würde von Suisseporcs vehe-
ment abgelehnt. 
  
Zudem müssen die Ausnahmeregelungen entweder generell befristet werden und damit einer 
regelmässigen Überprüfung der Rechtfertigung der Ausnahme unterstellt werden, oder es ist 
eine Aufhebung der Ausnahme auf Antrag vorzusehen.  
 
 


 


Art. 9 
1 Als Selbstversorgungsgrad gilt 
der Anteil der Inlandproduktion 
am gesamten Inlandverbrauch. 


Im Verordnungsentwurf ist eine Definition des Selbstversorgungsgrades mit Inlandproduktion 
(Inlandproduktion + Import von Rohstoffen) vorgenommen worden. Einerseits soll damit der 
Tatsache Rechnung getragen, dass auch für die exportierten Produkte genügend Rohstoffe 
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Zum Inlandverbrauch zählt auch 
der Verbrauch für die Herstel-
lung von Exportprodukten. Der 
gesamte Inlandverbrauch ent-
spricht der Summe der Inland-
produktion und der Importe von 
Rohstoffen. 


vorhanden sein müssen. Andererseits kann dadurch der SVG unter eine gesetzliche Schwelle 
(50 oder 20%) fallen. Das hat zur Konsequenz, dass weniger Rohstoffe inländischer Herkunft 
verwendet werden müssten. Die Inlandproduktion kann so ein „Opfer“ des Exporterfolges der 
Lebensmittelindustrie werden. Daher muss die einfache SVG-Formel Inlandproduktion / In-
landverbrauch verwendet werden. Aus Sicht der Suisseporcs ist es zudem falsch, dass bei 
der Berechnung des SVG auch der aktive Veredelungsverkehr berücksichtigt wird. Dadurch 
sinkt der SVG. Der aktive Veredelungsverkehr wird i.d.R. aus preislichen Gründen gemacht, 
d.h. weil die Exporteure die höheren Schweizer Preise nicht bezahlen wollen. Der Verede-
lungsverkehr ist daher nicht eine Folge der mangelnden Verfügbarkeit der Rohstoffe, sondern 
eine Frage des Preises. Daher ist der Veredelungsverkehr bei der Berechnung des SVG aus-
zuklammern. 


Art 9, Abs. 3 (neu) 


3 Das WBF veröffentlicht die 
Berechnung und die Daten-
grundlagen der Berechnun-
gen für den SSVG der einzel-
nen Rohstoffe.  


Die Berechnungen müssen zumindest auf Anfrage auch allen weiteren Interessierten Kreisen 
öffentlich gemacht werden. Für die Glaubwürdigkeit der Vorlage gegenüber den Konsumen-
ten aber auch innerhalb der Branche, ist es wichtig, dass die Berechnungen und die Daten-
grundlage transparent behandelt werden.   


 


Art. 10, Abs. 2 (neu)  


2 Absatz 1 wird beim Ablauf 
von  befristeten Erleichterun-
gen z.B. gemäss Art. 4, Abs. 2, 
Bst. b in Verbindung mit An-
hang 1 Teil B nicht angewen-
det.  
 


Beim Ablauf von befristeten Erleichterungen ist keine verlängerte Verwendung der Herkunfts-
angabe Schweiz während 12 weiteren Monaten zu gewähren.  


 


Art. 11  


Lebensmittel, die vor dem In-
krafttreten dieser Verordnung 
hergestellt wurden, dürfen noch 
bis zum 31. Dezember 2018 
2017 [2 Jahre ab Inkrafttreten 
Entscheid des Bundesrates] mit 
einer Herkunftsangabe, die dem 
bisherigen Recht entspricht, in 
den Verkehr gebracht werden. 
 


Diese Übergangsbestimmung ist nicht nötig. Mit einer Inkraftsetzung der Verordnung per 
1.1.2016 bleibt den Herstellern genügend Zeit. Zudem ist nach bisherigem Recht die Verwen-
dung des Schweizerkreuzes auf Lebensmitteln gar nicht erlaubt. Daher gibt es keine Le-
bensmittel, die von dieser Übergangsbestimmung profitieren können.  
 


 


Art. 12  Diese Verordnung tritt am 
1.1.2016 in Kraft 


B  
Gemäss Erläuterungen soll die vorliegende Verordnung per 1. Januar 2017 in Kraft treten. 
Der Entscheid soll vom Bundesrat voraussichtlich Ende 2015 getroffen werden. Für die 
Suisseporcs ist ein um über ein Jahr hinausgeschobenes Inkrafttreten dieser Verordnung 
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nicht nachvollziehbar. Die Suisseporcs fordert ein Inkrafttreten per 1.1.2016. Es ist auch 
denkbar, dass per 1.1.2016 lediglich die HASVL in Kraft gesetzt wird und die anderen Verord-
nungen zur Swissness erst später in Kraft treten.   


Anhänge 1 und 2 gene-
rell   Die Suisseporcs unterstützt den Erlass von 2 Anhängen  


Anhang 1  Oliven, Olivenöl Fleisch (Tiere 
a.n.g.)  und Wassermelonen  Diese Produkte sind in Anhang 2 mit SVG 0% aufzulisten.   


Anhang 2   


Der Detailierungsgrad ist bei einzelnen Naturprodukten zu hoch. Bei grundsätzlich aus-
tauschbaren Rohstoffen, z.B. Pflanzenöl, ist ein SVG für Pflanzenöl auszuweisen, wobei in 
der Schweiz aufgrund von natürlichen Gegebenheiten nicht produzierte Pflanzenöle nicht zu 
berücksichtigen sind.  
Werden namensgebende Öle verwendet, so ist der SVG des namensgebenden Öls anzu-
wenden.  


 


Anhang 2 Kirsch, Apricotine, Williams, 
Branntweinspezialitäten u.a.  


Kirsch, Apricotine, Williams und andere Branntweinspezialitäten sind aufzuführen, weil diese 
Spirituosen unter ihrem Eigennamen angeboten werden und in verarbeiteten Produkten die 
Spirituose namensgebend ist. Die Position „Branntweine a.n.g.“ gemäss dem vorliegenden 
Entwurf kann sicher nicht einen SVG von 0% aufweisen.   


 


Anhang 2 
„Weisswein“ ist in Schaum-
wein und Weisswein aufzutei-
len 


Offenbar sind in dieser Position die „weissen Weine“ - also Weisswein und Schaumweine 
zusammengefasst. Weil der Selbstversorgungsgrad bei Schaumweinen in der Schweiz sehr 
tief ist, führt diese Aggregation dazu, dass der SVG für die ganze Position „Weisswein“unter 
die Schwelle von 50% sinkt.  
Im weiteren verlangen wir, dass alle Weine die in Gebinden von weniger als 2 l Inhalt impor-
tiert werden, nicht in die Berechnung einfliessen, da diese Weine zur direkten Konsumation 
durch die Konsumenten und nicht für die industrielle Verwendung vorgesehen sind.  


 


GUB-GGA-Verordnung für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse / Ord. sur les AOP et IGP des produits non agricoles / ord. 
sul registro delle DOP e delle IGP per prodotti non agricoli 


Siehe allgemeine Be-
merkungen    


    


WSchV / OPAP / OPSP 
Siehe allgemeine Be-
merkungen    
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		Vernehmlassung zum Ausführungsrecht Swissness Consultation relative au droit d’exécution Swissness Consultazione relativa al diritto di esecuzione Swissness






 


 


B:\0_Fuehrung_QA\04_Kommunikation\044_Externe_Kommunikation\044-4_Internet\044-44_Websites\Herstellung PDF Dokumente Stellungnahmen Swissness\11\Pdf-Dateien\11_08_GalloSuisse.doc 


 
 
 


Vernehmlassung zum Ausführungsrecht Swissness 
Formular zur Erfassung der Stellungnahme 


 


Organisation GalloSuisse 


 


Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) 
 


Oswald Burch 
031 915 35 48 
burch@gallosuisse.ch 


Adresse  


 


Burgerweg 22, 3052 Zollikofen 


 


Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an swissness@ipi.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnah-
me elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
 



mailto:swissness@ipi.ch
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Allgemeine Bemerkungen: 


Mit Schreiben vom 20. Juni 2014 laden Sie uns ein, zu den Ausführungsverordnungen über die Swissness-Vorlage Stellung zu nehmen. Besten Dank.  


Der GalloSuisse erwartet eine schnellere Umsetzung der Swissness-Vorlage. Die Verordnungen sind so rasch als möglich, allerspätestens aber auf den 1. 
Januar 2016 in Kraft zu setzen. Eine Übergangsfrist für das Aufbrauchen bestehender Verpackungen ist bei Lebensmitteln und auch anderen Produkten in 
keinem Fall angezeigt. Einerseits ist die Nutzung der Swissness gänzlich freiwillig und andererseits ist das Anbringen von Schweizerkreuzen o.ä. auf Pro-
duktverpackungen heute gar nicht erlaubt. Daher ist es nicht einsehbar, dass für diese nicht gesetzeskonformen Verpackungen/Produkte eine Übergangs-
frist von 2 Jahren vorgesehen sein soll.  


Der GalloSuisse fordert eine Umsetzung der Swissness-Vorlage, die den Vorgaben auf Gesetzesebene entspricht. Das Parlament hat im Markenschutzge-
setz den Grundstein für glaubwürdige Swissness-Regelungen gelegt. Diese Vorgaben dürfen nun nicht auf Verordnungsebene aufgeweicht werden. Zudem 
ist zwingend darauf zu achten, dass die administrativen Kosten für die Produzenten und der Verarbeitungsindustrie nicht unnötig steigen. Der Gesetzgeber 
soll die Wettbewerbsfähigkeit auf keinen Fall verschlechtern, dies ist unbedingt bei den Verordnungen zu beachten.  


 


Markenschutzverordnung  


• Der GalloSuisse begrüsst grundsätzlich die Anpassung der Markenschutzverordnung an die Swissness Regelungen.  


• Die Beibehaltung der Unterscheidungen bezüglich geografischer Herkunftsangaben und zollrechtlichen Ursprungsangaben wird als richtig erachtet.  


 


Verordnung über die Verwendung der Herkunftsangabe „Schweiz“ für Lebensmittel 


• Für die gesamte Schweizer Eierbranche ist die neue Verordnung über die Verwendung der Herkunftsangabe „Schweiz“ für Lebensmittel (HASLV) das 
zentrale Element des vorliegenden Paketes.  


• Selbstversorgungsgrad (SVG): Im Verordnungsentwurf ist eine Definition des Selbstversorgungsgrades mit Inlandproduktion (Inlandproduktion + Import 
von Rohstoffen) aufgenommen worden. Der Begriff taucht neu auf, er war in der ganzen Swissness Vorgeschichte kein Thema. Einerseits soll damit der 
Tatsache Rechnung getragen werden, dass auch für exportierte Produkte genügend Rohstoffe vorhanden sein müssen. Andererseits kann dadurch der 
SVG unter eine gesetzliche Schwelle (50 oder 20%) fallen. Dies wäre bei Eiern konkret der Fall. Das hätte zur Konsequenz, dass weniger Rohstoffe inländi-
scher Herkunft verwendet werden müssten. Der Veredlungsverkehr ist bei Eiern – bei anderen Erzeugnissen höchstwahrscheinlich ebenso – nicht eine Fol-
ge mangelnder Verfügbarkeit des Rohstoffes, sondern schlicht eine Frage des Preises, den die Lebensmittel verarbeitende Industrie damit unterlaufen will. 
Aus Sicht des GalloSuisse ist es zudem falsch, dass bei der Berechnung des SVG auch der aktive Veredelungsverkehr berücksichtigt wird. Er hat mit der 
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Inlandversorgung nichts zu tun, sondern basiert lediglich auf rein wirtschaftlichen Überlegungen. Und der SSVG unterläuft unsere Bemühungen, das Mehr 
an Administration zu bremsen. Auch würde er unsere Wettbewerbsfähigkeit schmälern. Auf jeden Fall sind bei der Berechnung des Selbstversorgungsgra-
des die betroffenen Branchen zwingend einzubeziehen. 


• Wasser: Wasser ist bei der Berechnung der Mindestanteils der Schweizer Rohstoffe grundsätzlich nicht zu berücksichtigen.  


• Berücksichtigung von temporären Engpässen: Die temporären Engpässe sind restriktiv zu handhaben. Eine ungenügende Ernte soll erst ab einer Ernte-
einbusse von 30 % Grund für eine befristete Ausnahme bilden (= Aufnahme des Produktes in Anhang 1 Teil B).  


• Ausnahmen nach Art. 8: Für diese Ausnahmen gibt es im Markenschutzgesetz keine Rechtsgrundlage. Der GalloSuisse kann sich aber vorstellen, einer 
restriktiven Ausnahmeregelung zuzustimmen. Aus Sicht des GalloSuisse ist wichtig, dass vollständige Transparenz über Ausnahmen geschaffen wird. Das 
vorgeschlagene Verfahren mit dem Einbezug der Branche ist grundsätzlich gut. Es braucht aber eine Regelung, die festlegt, wie Produkte wieder von An-
hang 1 Teil C entfernt werden.  


• Der Vollzug der Swissness-Bestimmungen ist zu gewährleisten. Dies kann effizient über die vom Parlament vor längerer Zeit beschlossenen Zentralstelle 
zur Ermittlung von Zuwiderhandlungen gegen die Deklaration der Herkunft gemäss Art. 182 LwG erfolgen.  


Verordnung über das Register für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse  


• Diese Verordnung betrifft die Landwirtschaft nicht, deshalb verzichtet der GalloSuisse auf eine detaillierte Stellungnahme zu dieser Verordnung.  


Wappenschutzverordnung  


• Der GalloSuisse begrüsst Erlass und Inhalt der Wappenschutzverordnung.  


 


Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen.  
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Artikel 
Article 
Articolo 


Antrag 
Proposition 
Richiesta 


Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 


 


MSchV / OPM / OPM 


MSchV, Art. 52n  
Bemerkung  
Die Anforderungen an die Repräsentativität eines Branchenverbandes werden als richtig und 
angemessen erachtet.  


 


    


HASLV / OIPSD / IPSDA 


Art. 3, Bst. b  


b. die angestammten Flächen 
schweizerischer Landwirt-
schaftsbetriebe in der ausländi-
schen Grenzzone, die vor dem 
1.1.2014 von Schweizer Land-
wirtschaftsbetrieben bewirt-
schaftet werden. nach Artikel 
17 Absatz 2 der Landwirt-
schaftlichen Begriffsverord-
nung vom 7. Dezember 1998. 


Der Rückgriff auf die angestammten Flächen schweizerischer Landwirtschaftsbetriebe ist 
nicht mehr aktuell. Die Einhaltung und die Kontrollen der schweizerischen Vorgaben muss auf 
diesen Flächen sichergestellt werden.  
 
Aus Sicht des GalloSuisse ist es zudem wichtig, dass die Bestimmungen des Lebensmittel-
rechts für die Deklaration der Herkunft von Produkten aus den Grenzzonen auf die vorliegen-
de Verordnung abgestimmt werden. 


 


 


 


 


Art. 7, Abs. 2 


2 Das WBF kann in Anhang 1 
Teil B Naturprodukte für eine 
Ernteperiode oder Saison 
befristet aufnehmen, die tempo-
rär aufgrund von unerwarteten 
oder unregelmässig auftreten-
den Gegebenheiten wie Ernte-
ausfall nicht oder nicht in genü-
gender Menge in der Schweiz 
produziert werden können. 


Die Aufnahme in Anhang 1, Teil B darf höchstens bis zur Verfügbarkeit der nächsten Inland-
ernte oder Saison erfolgen. Der GalloSuisse geht davon aus, dass befristet in Anhang 1, Teil 
B aufgenommene Naturprodukte automatisch wieder aus der Liste gelöscht werden.  
Die temporären Engpässe sind restriktiv zu handhaben. Eine ungenügende Ernte soll erst ab 
einer Ernteeinbusse von 30 % Grund für eine befristete Ausnahme bilden. 
 
Ergänzend zu Ernteausfällen sind auch Ausfälle aufgrund aufgetretener Seuchen in den Arti-
kel aufzunehmen. Aus Sicht des GalloSuisse muss der Artikel entsprechend ergänzt werden. 


 


Art. 8, Abs. 4 und 5(neu)  


4 Die Ausnahmen nach Art. 8 
werden auf 3 Jahre befristet. 
Die Gesuchsteller müssen vor 
Ablauf dieser Frist die Erneu-
erung der Ausnahme beantra-
gen.  


Für die Ausnahmen gemäss Art. 8 gibt es im Markenschutzgesetz grundsätzlich keine 
Rechtsgrundlage! Es ist daher sehr fraglich, ob es zulässig ist auf Verordnungsstufe eine 
solche Ausnahmeregelung zu schaffen. Der GalloSuisse kann jedoch das Bedürfnis für eine 
Ausnahmebestimmung nachvollziehen. Diese muss jedoch sehr restriktiv sein. 
Der unterbreitete Ansatz ist aus Sicht des GalloSuisse gangbar. Zentral ist, dass die Branche 
bei der Festlegung der Ausnahmen einbezogen wird und diesen Ausnahmen grundsätzlich 
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Artikel 
Article 
Articolo 


Antrag 
Proposition 
Richiesta 


Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 


 


5 Wird der Nachweis erbracht, 
dass die Anforderungen nach 
Abs. 3 nicht mehr erfüllt sind, 
streicht das WBF das betref-
fende Naturprodukt in Anhang 
1 Teil C vor Ablauf der Frist 
nach Abs. 4 


zustimmen muss. Ein reines „Meldeverfahren“ der Ausnahmen würde vom GalloSuisse ve-
hement abgelehnt. 
  
Zudem müssen die Ausnahmeregelungen entweder generell befristet und so einer regelmäs-
sigen Überprüfung der Rechtfertigung der Ausnahme unterstellt werden, oder es ist auf An-
trag eine Aufhebung der Ausnahme vorzusehen.  
 
 


Art. 9 


1 Als Selbstversorgungsgrad gilt 
der Anteil der Inlandproduktion 
am gesamten Inlandverbrauch. 
Zum Inlandverbrauch zählt auch 
der Verbrauch für die Herstel-
lung von Exportprodukten. Der 
gesamte Inlandverbrauch ent-
spricht der Summe der Inland-
produktion und der Importe von 
Rohstoffen. 


Im Verordnungsentwurf wurde eine Definition des Selbstversorgungsgrades mit Inlandproduk-
tion (Inlandproduktion + Import von Rohstoffen) vorgenommen. Der Begriff taucht neu auf, er 
war in der ganzen Swissness Vorgeschichte kein Thema. Einerseits soll der Tatsache Rech-
nung getragen, dass auch für die exportierten Produkte genügend Rohstoffe vorhanden sein 
müssen. Andererseits kann dadurch der SVG unter eine gesetzliche Schwelle (50 oder 20 %) 
fallen. Dies wäre bei Eiern konkret der Fall. Das hat zur Konsequenz, dass weniger Rohstoffe 
inländischer Herkunft verwendet werden müssten. Der Veredlungsverkehr ist bei Eiern – und 
bei anderen Erzeugnissen höchstwahrscheinlich ebenso – nicht eine Folge mangelnder Ver-
fügbarkeit des Rohstoffes, sondern schlicht eine Frage des Preises, den die Lebensmittel 
verarbeitende Industrie damit unterlaufen will.   
Der schon vielerorts erwähnte Stopp ausufernder Administration ist nun endlich durch Taten 
konkret umzusetzen. 


 


Art. 10, Abs. 2 (neu)  


2 Absatz 1 wird beim Ablauf 
von  befristeten Erleichterun-
gen z.B. gemäss Art. 4, Abs. 2, 
Bst. b in Verbindung mit An-
hang 1 Teil B nicht angewen-
det.  
 


Beim Ablauf von befristeten Erleichterungen ist keine verlängerte Verwendung der Herkunfts-
angabe Schweiz während 12 weiteren Monaten zu gewähren.  


 


Art. 11  


Lebensmittel, die vor dem In-
krafttreten dieser Verordnung 
hergestellt wurden, dürfen noch 
bis zum 31. Dezember 2018 
2017 [2 Jahre ab Inkrafttreten 
Entscheid des Bundesrates] mit 
einer Herkunftsangabe, die dem 
bisherigen Recht entspricht, in 
den Verkehr gebracht werden. 
 


Diese Übergangsbestimmung ist nicht nötig. Mit einer Inkraftsetzung der Verordnung per 
1.1.2016 bleibt den Herstellern genügend Zeit. Zudem ist nach bisherigem Recht die Verwen-
dung des Schweizerkreuzes auf Lebensmitteln gar nicht erlaubt. Daher gibt es keine Le-
bensmittel, die von dieser Übergangsbestimmung profitieren können.  
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Artikel 
Article 
Articolo 


Antrag 
Proposition 
Richiesta 


Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 


 


Art. 12  Diese Verordnung tritt am 
1.1.2016 in Kraft 


Gemäss Erläuterungen soll die vorliegende Verordnung per 1. Januar 2017 in Kraft treten. Für 
den GalloSuisse ist ein um  mehr als 1 Jahr hinausgeschobenes Inkrafttreten nicht nachvoll-
ziehbar. Wir fordern das Inkrafttreten per 1.1.2016. Denkbar wäre, dass lediglich die HASVL 
per 1.1.2016 in Kraft gesetzt wird und die anderen Verordnungen zur Swissness später.  


 


Anhänge 1 und 2 gene-
rell   Der GalloSuisse unterstützt den Erlass von 2 Anhängen. Die Anfügung "a.n.g.: anderweitig 


nicht genannt" gibt Rätsel auf, muss unbedingt präzisiert werden. 
 


    


GUB-GGA-Verordnung für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse / Ord. sur les AOP et IGP des produits non agricoles / ord. 
sul registro delle DOP e delle IGP per prodotti non agricoli 


Siehe allgemeine Be-
merkungen    


    


WSchV / OPAP / OPSP 
Siehe allgemeine Be-
merkungen    


    


 





		RRVernehmlassung zum Ausführungsrecht Swissness Formular zur Erfassung der Stellungnahme






 


 


 


 
 
 


Vernehmlassung zum Ausführungsrecht Swissness 
Consultation relative au droit d’exécution Swissness 
Consultazione relativa al diritto di esecuzione Swissness 


Formular zur Erfassung der Stellungnahme 
Formulaire pour la saisie de la prise de position 
Formulario per il parere 
 


Organisation / Organisation / Organizzazione Schweizer Geflügelproduzenten SGP 


 


Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) 
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel) 
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-
mail) 
 


Corinne Gygax 


034 461 60 75 


geschaeftsstelle.sgp@hotmail.com 


Adresse / Indirizzo 


 


Flühlenberg 723 


3452 Grünenmatt 


 


Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an swissness@ipi.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnah-
me elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à swissness@ipi.ch.  Un envoi de votre prise de position en format Word 
par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica swissness@ipi.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a 
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
 



mailto:swissness@ipi.ch

mailto:swissness@ipi.ch

mailto:swissness@ipi.ch
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 


Die Schweizer Geflügelproduzenten SGP danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur Swissness-Vorlage. Sie schliessen sich den Argumenten des 
Schweizerischen Bauernverbandes an und unterstützen diese.  


Die SGP erwarten eine schnellere Umsetzung der Swissness-Vorlage. Die Verordnungen sind so rasch als möglich, allerspätestens aber auf den 1. Januar 
2016 in Kraft zu setzen. Eine Übergangsfrist für das Aufbrauchen von bestehenden Verpackungen ist bei Lebensmitteln und auch anderen Produkten in 
keinem Fall angezeigt. Einerseits ist die Nutzung der Swissness gänzlich freiwillig und andererseits ist das Anbringen von Schweizerkreuzen o.ä. auf Pro-
duktverpackungen heute nicht erlaubt. Daher ist es nicht ersichtlich, dass für diese nicht gesetzeskonformen Verpackungen / Produkte noch eine Über-
gangsfrist von sage und schreibe 2 Jahren vorgesehen werden soll.  


Die SGP fordern eine Umsetzung der Swissness-Vorlage, die keinen unverhältnismässigen administrativen Mehraufwand von den Betroffenen verlangt und 
den Vorgaben auf Gesetzesebene entspricht. Das Parlament hat im Markenschutzgesetz den Grundstein für glaubwürdige Swissness-Regelungen gelegt. 
Diese Vorgaben dürfen nun auf Verordnungsebene nicht aufgeweicht werden. 


Markenschutzverordnung  


• Die SGP begrüssen grundsätzlich die Anpassung der Markenschutzverordnung an die Swissness Regelungen.  


• Die SGP begrüssen die Bestimmungen zum Löschungsverfahren von Marken wegen Nichtgebrauchs. Sowohl für schweizerische als auch internationale 
Marken.  


• Die Beibehaltung der Unterscheidungen bezüglich geografischer Herkunftsangaben und zollrechtlichen Ursprungsangaben wird als richtig erachtet.  


Verordnung über die Verwendung der Herkunftsangabe „Schweiz“ für Lebensmittel 


• Für die Schweizer Landwirtschaft ist diese neue Verordnung über die Verwendung der Herkunftsangabe „Schweiz“ für Lebensmittel (HASLV) das zentra-
le Element des vorliegenden Paketes.  


• Der Erlass dieser Verordnung wird begrüsst.  


• Selbstversorgungsgrad (SVG): Im Verordnungsentwurf ist eine Definition des Selbstversorgungsgrades mit Inlandproduktion (Inlandproduktion + Import 
von Rohstoffen) vorgenommen worden. Einerseits wird damit der Tatsache Rechnung getragen, dass auch für die exportierten Produkte genügend Rohstof-
fe vorhanden sein müssen. Andererseits kann dadurch der SVG unter eine gesetzliche Schwelle (50 oder 20%) fallen. Das hat zur Konsequenz, dass weni-
ger Rohstoffe inländischer Herkunft verwendet werden müssten. Die Inlandproduktion könnte so ein „Opfer“ des Exporterfolges der Lebensmittelindustrie 
werden. Für die Berechnung des Selbstversorgungsgrades muss die SVG-Formel Inlandproduktion / Inlandverbrauch verwendet werden. Aus Sicht des 
SBV ist es zudem falsch, dass bei der Berechnung des SVG auch der aktive Veredelungsverkehr berücksichtigt wird. Der Veredelungsverkehr ist nicht eine 
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Folge mangelnder Verfügbarkeit eines Rohstoffes, sondern praktisch immer eine Frage des Preises, den die Lebensmittel verarbeitende Industrie für die 
Rohstoffe nicht zahlen will. 


• Bagatellklausel: Für die Bagatellklausel gibt es im Markenschutzgesetz keine Rechtsgrundlage. Der SBV bezweifelt daher die Rechtmässigkeit der vor-
gesehenen Bagatellklausel.  


• Wasser: Wasser ist bei der Berechnung des Mindestanteils der Schweizer Rohstoffe grundsätzlich nicht zu berücksichtigen. Eine Ausnahme kann ge-
währt werden, wenn Mineral- und Quellwasser in der reinen Form als Getränk angeboten wird.  


• Nachweisebene: Die Nachweisebene für verarbeitete Lebensmittel ist das Einwaage-Gewicht gemäss Rezeptur ohne zugesetztes Wasser. Der SBV 
stimmt dieser Regelung zu.  


• Berücksichtigung von temporären Engpässen: Die temporären Engpässe sind restriktiv zu handhaben. Eine ungenügende Ernte soll erst ab einer Ernte-
einbusse von 30% den Grund für eine befristete Ausnahme bilden (= Aufnahme des Produktes in Anhang 1 Teil B).  


• Ausnahmen nach Art. 8: Für diese Ausnahmen gibt es im Markenschutzgesetz keine Rechtsgrundlage. Der SBV kann sich aber vorstellen einer restrikti-
ven Ausnahmeregelung zuzustimmen. Aus Sicht SBV ist wichtig, dass vollständige Transparenz über Ausnahmen geschaffen wird. Das vorgeschlagene 
Verfahren mit dem Einbezug der Branche ist grundsätzlich gut. Es braucht aber eine Regelung, mit der bestimmt wird, wie Produkte wieder von Anhang 1 
Teil C verschwinden.  


• Täuschungsschutz: In der Verordnung ist eine Bestimmung aufzunehmen, die vorgibt, dass auch beim Einhalten der Verordnungsbestimmungen der 
Grundsatz des Täuschungsschutzes gilt.   


• Der Vollzug der Swissness-Bestimmungen ist zu gewährleisten. Dies kann effizient über die vom Parlament vor längerer Zeit beschlossenen Zentralstelle 
zur Ermittlung von Zuwiderhandlungen gegen die Deklaration der Herkunft gemäss Art. 182 LwG erfolgen.  


Verordnung über das Register für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse  


• Diese Verordnung betrifft die Landwirtschaft nicht, deshalb verzichtet der SBV auf eine detaillierte Stellungnahme zu dieser Verordnung.  


Wappenschutzverordnung  


• Der SBV begrüsst den Erlass und den Inhalt der Wappenschutzverordnung.  


Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen.  
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli 


Artikel 
Article 
Articolo 


Antrag 
Proposition 
Richiesta 


Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 


 


MSchV / OPM / OPM 


MSchV, Art. 52n  Die Anforderungen an die Repräsentativität eines Branchenverbandes werden als richtig und 
angemessen erachtet.  


 


HASLV / OIPSD / IPSDA 


Art. 4, Abs. 4  
4 Wasser wird von der Berech-
nung ausgeschlossen 


Wasser, auch Quell- und Mineralwasser, darf nicht dazu verwendet werden aus ausländi-
schen Rohstoffen durch Zugabe von Schweizer Wasser  Schweizer Lebensmittel herzustel-
len. Es darf z.B. nicht sein, dass aus importiertem Apfelsaftkonzentrat durch die Zugabe von 
Schweizer Mineralwasser ein Schweizer Apfelsaft entsteht. Zudem weisen wir darauf hin, 
dass ca. 40% des in der Schweiz verwendeten Trinkwassers Quellwasser ist (weitere 40% 
stammen aus Grundwasser und die restlichen 20% sind aufbereitetes Oberflächenwasser).  
Unbestritten ist, dass ein Mineral- oder Quellwasser, das abgefüllt in seiner reinen Form an 
Konsumenten abgegeben wird, mit Swissness ausgezeichnet werden kann, wenn die Quelle 
in der Schweiz liegt. 


 


Art. 4, Abs. 5, Bst. b  . gewichtsmässig vernachläs-
sigbar sind. 


Für diese Bagatellklausel gibt es im Markenschutzgesetz keine Rechtsgrundlage. Es ist daher 
sehr fraglich, ob es zulässig ist auf Verordnungsstufe eine solche Bestimmung zu schaffen.  


 


Art. 9 


1 Als Selbstversorgungsgrad gilt 
der Anteil der Inlandproduktion 
am gesamten Inlandverbrauch. 
Zum Inlandverbrauch zählt auch 
der Verbrauch für die Herstel-
lung von Exportprodukten. Der 
gesamte Inlandverbrauch ent-
spricht der Summe der Inland-
produktion und der Importe von 
Rohstoffen. 


Im Verordnungsentwurf ist eine Definition des Selbstversorgungsgrades mit Inlandproduktion 
(Inlandproduktion + Import von Rohstoffen) vorgenommen worden. Einerseits soll damit der 
Tatsache Rechnung getragen, dass auch für die exportierten Produkte genügend Rohstoffe 
vorhanden sein müssen. Andererseits kann dadurch der SVG unter eine gesetzliche Schwelle 
(50 oder 20%) fallen. Das hat zur Konsequenz, dass weniger Rohstoffe inländischer Herkunft 
verwendet werden müssten. Die Inlandproduktion kann so ein „Opfer“ des Exporterfolges der 
Lebensmittelindustrie werden. Daher muss die einfache SVG-Formel Inlandproduktion / In-
landverbrauch verwendet werden. Aus Sicht des SBV ist es zudem falsch, dass bei der Be-
rechnung des SVG auch der aktive Veredelungsverkehr berücksichtigt wird. Dadurch sinkt der 
SVG. Der aktive Veredelungsverkehr wird i.d.R. aus preislichen Gründen gemacht, d.h. weil 
die Exporteure die höheren Schweizer Preise nicht bezahlen wollen. Der Veredelungsverkehr 
ist daher nicht eine Folge der mangelnden Verfügbarkeit der Rohstoffe, sondern eine Frage 
des Preises. Daher ist der Veredelungsverkehr bei der Berechnung des SVG auszuklammern. 


 


Art 9, Abs. 3 (neu) 


3 Das WBF veröffentlicht die 
Berechnung und die Daten-
grundlagen der Berechnun-
gen für den SSVG der einzel-


Die Berechnungen müssen zumindest auf Anfrage auch allen weiteren Interessierten Kreisen 
öffentlich gemacht werden. Für die Glaubwürdigkeit der Vorlage gegenüber den Konsumen-
ten aber auch innerhalb der Branche, ist es wichtig, dass die Berechnungen und die Daten-
grundlage transparent behandelt werden. 
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Artikel 
Article 
Articolo 


Antrag 
Proposition 
Richiesta 


Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 


 


nen Rohstoffe.  


Art. 10, Abs. 2 (neu)  


2 Absatz 1 wird beim Ablauf 
von befristeten Erleichterun-
gen z.B. gemäss Art. 4, Abs. 2, 
Bst. b in Verbindung mit An-
hang 1 Teil B nicht angewen-
det.  


Beim Ablauf von befristeten Erleichterungen ist keine verlängerte Verwendung der Herkunfts-
angabe Schweiz während 12 weiteren Monaten zu gewähren.  


 


Art. 11  


Lebensmittel, die vor dem In-
krafttreten dieser Verordnung 
hergestellt wurden, dürfen noch 
bis zum 31. Dezember 2018 
2017 [2 Jahre ab Inkrafttreten 
Entscheid des Bundesrates] mit 
einer Herkunftsangabe, die dem 
bisherigen Recht entspricht, in 
den Verkehr gebracht werden. 


Diese Übergangsbestimmung ist nicht nötig. Mit einer Inkraftsetzung der Verordnung per 
1.1.2016 bleibt den Herstellern genügend Zeit. Zudem ist nach bisherigem Recht die Verwen-
dung des Schweizerkreuzes auf Lebensmitteln gar nicht erlaubt. Daher gibt es keine Le-
bensmittel, die von dieser Übergangsbestimmung profitieren können.  
 


 


Art. 12  Diese Verordnung tritt am 
1.1.2016 in Kraft 


Gemäss Erläuterungen soll die vorliegende Verordnung per 1. Januar 2017 in Kraft treten. 
Der Entscheid soll vom Bundesrat voraussichtlich Ende 2015 getroffen werden. Für den SBV 
ist ein um über 1 Jahr hinausgeschobenes Inkrafttreten dieser Verordnung nicht nachvollzieh-
bar. Der SBV fordert ein Inkrafttreten per 1.1.2016. Es ist auch denkbar, dass per 1.1.2016 
lediglich die HASVL in Kraft gesetzt wird und die anderen Verordnungen zur Swissness erst 
später in Kraft treten.   


 


Anhänge 1 und 2 gene-
rell   Die SGP unterstützen den Erlass von 2 Anhängen  


Anhang 2  
Ente-, Gans-, Perlhuhnfleisch 
Geflügelfleisch a.n.g 
 


Bei der oben genannten Position handelt es sich offenbar um die Position in der Aussenhan-
delsbilanz. Bei der Position Gelfügelfleisch a.n.g um die Innenhandelsbilanz. Diese beiden 
Positionen sind zusammenzuführen. 


 


Anhang 2 Huhnfleisch 
 


Eine Präzisierung, Poulet und Legehennenfleisch, ist hier der Verständlichkeit halber ange-
bracht.  


 


GUB-GGA-Verordnung für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse / Ord. sur les AOP et IGP des produits non agricoles / ord. 
sul registro delle DOP e delle IGP per prodotti non agricoli 


Siehe allgemeine Be-
merkungen    


WSchV / OPAP / OPSP 
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Siehe allgemeine Be-
merkungen    


 





		Vernehmlassung zum Ausführungsrecht Swissness Consultation relative au droit d’exécution Swissness Consultazione relativa al diritto di esecuzione Swissness






 


 


 


 
 
 


Vernehmlassung zum Ausführungsrecht Swissness 
Consultation relative au droit d’exécution Swissness 
Consultazione relativa al diritto di esecuzione Swissness 


Formular zur Erfassung der Stellungnahme 
Formulaire pour la saisie de la prise de position 
Formulario per il parere 
 


Organisation / Organisation / Organizzazione Schweizerischer Schafzuchtverband 


 


Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) 
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel) 
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-
mail) 
 


German Schmutz 


079 204 52 54 


schafzuchtverband@caprovis.ch 


Adresse / Indirizzo 


 


Industriestrasse 9, 3362 Niederönz  
Postfach 238, 3360 Herzogenbuchsee 


                                                                                                  


 


Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an swissness@ipi.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme 
elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 



mailto:swissness@ipi.ch
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 


Mit Schreiben vom 20. Juni 2014 laden Sie uns ein, zu den vier Ausführungsverordnungen zur neuen Gesetzgebung "Swissness" Stellung zu nehmen. Bes-
ten Dank.  


Der Schweizerische Schafzuchtverband (SZV) erwartet eine rasche Umsetzung der Swissness-Vorlage. Die Verordnungen sind so schnell als möglich, al-
lerspätestens aber auf den 1. Januar 2016 in Kraft zu setzen. Eine Übergangsfrist für das Aufbrauchen bestehender Verpackungen ist bei Lebensmitteln 
und anderen Produkten nicht angezeigt. Einerseits ist die Nutzung der Swissness gänzlich freiwillig und andererseits ist das Anbringen von Schweizerkreu-
zen o.ä. auf Produktverpackungen heute nicht erlaubt. Es ist für uns kein Grund ersichtlich, warum für diese nicht gesetzeskonformen Verpackungen / Pro-
dukte noch eine Übergangsfrist von 2 Jahren vorgesehen werden soll.  


Der SZV fordert eine Umsetzung der Swissness-Vorlage, die den Vorgaben auf Gesetzesebene entspricht. Das Parlament hat im Markenschutzgesetz den 
Grundstein für glaubwürdige Swissness-Regelungen gelegt. Diese Vorgaben dürfen nun auf Verordnungsebene nicht aufgeweicht werden. 


 


 


Markenschutzverordnung  


• Der SZV begrüsst grundsätzlich die Anpassung der Markenschutzverordnung an die Swissness Regelungen.  


• Der SZV begrüsst die Bestimmungen zum Löschungsverfahren von Marken wegen Nichtgebrauchs, sowohl für schweizerische als auch internationale 
Marken.  


• Die Beibehaltung der Unterscheidungen bezüglich geografischer Herkunftsangaben und zollrechtlicher Ursprungsangaben wird als richtig erachtet.  


 


Verordnung über die Verwendung der Herkunftsangabe „Schweiz“ für Lebensmittel 


• Für die Schweizer Landwirtschaft ist diese neue Verordnung über die Verwendung der Herkunftsangabe „Schweiz“ für Lebensmittel (HASLV) das  
 zentrale Element des vorliegenden Paketes.  


• Der Erlass dieser Verordnung wird begrüsst.  
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• Die Gebietseinschränkung der Grenzgebiete auf die seit 1984 bewirtschafteten angestammten Flächen im Ausland ist nicht realistisch. Für die Swiss 
ness sind die im Grenzgebiet bewirtschafteten Flächen zu berücksichtigen, die von Schweizer Betrieben bewirtschaftet werden. Die Freizonen Genf und  
St. Gingolph sind ebenfalls ganz zur Swissness-Zone zu rechnen. Es muss jedoch gewährleistet werden, dass auch auf diesen Flächen nach Schweizer  
Vorschriften produziert wird. Zudem ist dafür zu sorgen, dass die Bestimmungen im Lebensmittelrecht für die Deklaration der Herkunft von Produkten  
generell auf die vorliegende Verordnung abgestimmt werden. 


• Selbstversorgungsgrad (SVG): Im Verordnungsentwurf ist eine Definition des Selbstversorgungsgrades mit Inlandproduktion (Inlandproduktion + Import 
von Rohstoffen) vorgenommen worden. Einerseits wird damit der Tatsache Rechnung getragen, dass auch für die exportierten Produkte genügend Rohstof-
fe vorhanden sein müssen. Andererseits kann dadurch der SVG unter eine gesetzliche Schwelle (50 oder 20%) fallen. Das hat zur Konsequenz, dass weni-
ger Rohstoffe inländischer Herkunft verwendet werden müssten. Die Inlandproduktion könnte so ein „Opfer“ des Exporterfolges der Lebensmittelindustrie 
werden. Eine Alternative könnte die einfache SVG-Formel Inlandproduktion / Inlandverbrauch sein. Aus Sicht des SZV ist es zudem falsch, dass bei der 
Berechnung des SVG auch der aktive Veredelungsverkehr berücksichtigt wird.  


• Bagatellklausel: Für die Bagatellklausel gibt es im Markenschutzgesetz keine Rechtsgrundlage. Der SZV bezweifelt daher die Rechtmässigkeit der vor-
gesehen Bagatellklausel.  


• Wasser: Wasser ist bei der Berechnung des Mindestanteils der Schweizer Rohstoffe grundsätzlich nicht zu berücksichtigen. Eine Ausnahme kann ge-
währt werden, wenn Mineral- und Quellwasser in der reinen Form als Getränke angeboten werden.  


• Nachweisebene: Die Nachweisebene für verarbeitete Lebensmittel ist das Einwaage-Gewicht gemäss Rezeptur ohne zugesetztes Wasser. Der SZV 
stimmt dieser Regelung zu.  


• Täuschungsschutz: In der Verordnung ist eine Bestimmung aufzunehmen, die vorgibt, dass auch beim Einhalten der Verordnungsbestimmungen der 
Grundsatz des Täuschungsschutzes gilt.   


• Der Vollzug der Swissness-Bestimmungen ist zu gewährleisten. Dies kann effizient über die vom Parlament vor längerer Zeit beschlossenen Zentralstelle 
zur Ermittlung von Zuwiderhandlungen gegen die Deklaration der Herkunft gemäss Art. 182 LwG erfolgen.  
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Verordnung über das Register für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse  


• Diese Verordnung betrifft die Landwirtschaft nicht, deshalb verzichtet der SZV auf eine detaillierte Stellungnahme zu dieser Verordnung.  


 


Wappenschutzverordnung  


• Der SZV begrüsst den Erlass und den Inhalt der Wappenschutzverordnung.  


 


Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.  







 
 


  


5/7 


 
 


Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli 


Artikel 
Article 
Articolo 


Antrag 
Proposition 
Richiesta 


Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 


 


MSchV / OPM / OPM 


MSchV, Art. 52n  
Bemerkung  
Die Anforderungen an die Repräsentativität eines Branchenverbandes werden als richtig und 
angemessen erachtet.  


 


    


HASLV / OIPSD / IPSDA 


Art. 3, Bst. b  


b. die angestammten Flächen 
schweizerischer Landwirt-
schaftsbetriebe in der ausländi-
schen Grenzzone nach Artikel 
17 Absatz 2 der Landwirt-
schaftlichen Begriffsverord-
nung vom 7. Dezember 1998. 


Der Rückgriff auf die angestammten Flächen schweizerischer Landwirtschaftsbetriebe ist 
nicht mehr aktuell. Mittlerweile werden auch viele nicht-angestammte Flächen von Schweizer 
Landwirtschaftsbetrieben bewirtschaftet, welche auf diesen Flächen Nahrungsmittel für den 
Schweizer Markt herstellen. Eine Unterscheidung in Produkte von angestammten und nicht-
angestammten Flächen wäre logistisch nicht zu bewältigen und würde für die Schweizer 
Grenzlandwirte zu hohen Einbussen führen. Die Einhaltung und die Kontrollen der schweize-
rischen Vorgaben muss auf diesen Flächen sichergestellt werden.  
 
Aus Sicht des SZV ist zudem wichtig, dass die Bestimmungen im Lebensmittelrecht für die 
Deklaration der Herkunft von Produkten aus den Grenzzonen auf die vorliegende Verordnung 
abgestimmt werden 


 


 


 


 


Art. 3, Bst. c (neu) c.    Freizonen Genf und  
St. Gingolph sind 


 
Die Freizonen haben einen historisch gewachsenen sehr engen Bezug zur Schweiz. Sie sind 
daher der Swissness-Zone zuzurechnen. 
 
Aus Sicht des SZV ist zudem wichtig, dass die Bestimmungen im Lebensmittelrecht für die 
Deklaration der Herkunft von Produkten aus den Freizonen auf die vorliegende Verordnung 
abgestimmt werden.  


 


Art. 4, Abs. 4  
4 Wasser wird von der Berech-
nung ausgeschlossen 


 
Wasser, auch Quell- und Mineralwasser, darf nicht dazu verwendet werden aus ausländi-
schen Rohstoffen durch Zugabe von Schweizer Wasser  Schweizer Lebensmittel herzustel-
len. Es darf z.B. nicht sein, dass aus importiertem Apfelsaftkonzentrat durch die Zugabe von 
Schweizer Mineralwasser ein Schweizer Apfelsaft entsteht. Zudem weisen wir darauf hin,  
dass ca. 40% des in der Schweiz verwendeten Trinkwassers Quellwasser ist (weitere 40% 
stammen aus Grundwasser und die restlichen 20% sind aufbereitetes Oberflächenwasser).  
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Artikel 
Article 
Articolo 


Antrag 
Proposition 
Richiesta 


Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 


 


Unbestritten ist, dass ein Mineral- oder Quellwasser, das abgefüllt in seiner reinen Form an 
Konsumenten abgegeben wird, mit Swissness ausgezeichnet werden kann, wenn die Quelle 
in der Schweiz liegt. 


Art. 4, Abs. 5, Bst. b  gewichtsmässig vernachläs-
sigbar sind. 


Für diese Bagatellklausel gibt es im Markenschutzgesetz keine Rechtsgrundlage. Es ist daher 
sehr fraglich, ob es zulässig ist, auf Verordnungsstufe eine solche Bestimmung zu schaffen.  


 


Art. 4, Abs. 6   Der SZV begrüsst diese Regelung ausdrücklich.   


Art. 6, Abs. 2 und 3  Der SZV begrüsst die Regelung ausdrücklich.  


Art. 9 


1 Als Selbstversorgungsgrad gilt 
der Anteil der Inlandproduktion 
am gesamten Inlandverbrauch. 
Zum Inlandverbrauch zählt auch 
der Verbrauch für die Herstel-
lung von Exportprodukten. Der 
gesamte Inlandverbrauch ent-
spricht der Summe der Inland-
produktion und der Importe von 
Rohstoffen. 


Im Verordnungsentwurf ist eine Definition des Selbstversorgungsgrades mit Inlandproduktion 
(Inlandproduktion + Import von Rohstoffen) vorgenommen worden. Einerseits soll damit der 
Tatsache Rechnung getragen werden, dass auch für die exportierten Produkte genügend 
Rohstoffe vorhanden sein müssen. Andererseits kann dadurch der SVG unter eine gesetzli-
che Schwelle (50 oder 20%) fallen. Das hat zur Konsequenz, dass weniger Rohstoffe inländi-
scher Herkunft verwendet werden müssten. Die Inlandproduktion kann so ein „Opfer“ des 
Exporterfolges der Lebensmittelindustrie werden. Eine Alternative könnte die einfache SVG-
Formel Inlandproduktion / Inlandverbrauch sein. Aus Sicht des SZV ist es zudem falsch, dass 
bei der Berechnung des SVG auch der aktive Veredelungsverkehr berücksichtigt wird. 
Dadurch sinkt der SVG. Der aktive Veredelungsverkehr wird i.d.R. aus preislichen Gründen 
gemacht, d.h. weil die Exporteure die höheren Schweizer Preise nicht bezahlen wollen. Der 
Veredelungsverkehr ist daher nicht eine Folge der mangelnden Verfügbarkeit der Rohstoffe, 
sondern eine Frage des Preises. Daher ist der Veredelungsverkehr bei der Berechnung des 
SVG auszuklammern. 


 


Art. 10, Abs. 2 (neu)  


2 Absatz 1 wird beim Ablauf 
von  befristeten Erleichterun-
gen z.B. gemäss Art. 4, Abs. 2, 
Bst. b in Verbindung mit An-
hang 1 Teil B nicht angewen-
det.  
 


Beim Ablauf von befristeten Erleichterungen ist keine verlängerte Verwendung der Herkunfts-
angabe Schweiz während 12 weiteren Monaten zu gewähren.  


 


Art. 11  


Lebensmittel, die vor dem In-
krafttreten dieser Verordnung 
hergestellt wurden, dürfen noch 
bis zum 31. Dezember 2018 
2017 [2 Jahre ab Inkrafttreten  
 


Diese Übergangsbestimmung ist nicht nötig. Mit einer Inkraftsetzung der Verordnung per 
1.1.2016 bleibt den Herstellern genügend Zeit. Zudem ist nach bisherigem Recht die Verwen-
dung des Schweizerkreuzes auf Lebensmitteln gar nicht erlaubt. Daher gibt es keine Le-
bensmittel, die von dieser Übergangsbestimmung profitieren können.  
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Artikel 
Article 
Articolo 


Antrag 
Proposition 
Richiesta 


Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 


 


Entscheid des Bundesrates] mit 
einer Herkunftsangabe, die dem 
bisherigen Recht entspricht, in 
den Verkehr gebracht werden. 
 


Art. 12  Diese Verordnung tritt am 
1.1.2016 in Kraft. 


Gemäss Erläuterungen soll die vorliegende Verordnung per 1. Januar 2017 in Kraft treten. 
Der Entscheid soll vom Bundesrat voraussichtlich Ende 2015 getroffen werden. Für den SZV 
ist ein um über 1 Jahr hinausgeschobenes Inkrafttreten dieser Verordnung nicht nachvollzieh-
bar. Der SZV fordert ein Inkrafttreten per 1.1.2016.  


 


Anhänge 1 und 2 gene-
rell   Der SZV unterstützt den Erlass von 2 Anhängen  


Anhang 1  Oliven, Olivenöl, Fleisch (Tie-
re a.n.g.) und Wassermelonen  Diese Produkte sind in Anhang 2 mit SVG 0% aufzulisten.   


Anhang 2   


Der Detailierungsgrad ist bei einzelnen Naturprodukten zu hoch. Bei grundsätzlich aus-
tauschbaren Rohstoffen, z.B. Pflanzenöl, ist ein SVG für Pflanzenöl auszuweisen, wobei in 
der Schweiz aufgrund von natürlichen Gegebenheiten nicht produzierte Pflanzenöle nicht zu 
berücksichtigen sind.  
Werden namensgebende Öle verwendet, so ist der SVG des namensgebenden Öls anzu-
wenden.  
 


 


GUB-GGA-Verordnung für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse / Ord. sur les AOP et IGP des produits non agricoles / ord. 
sul registro delle DOP e delle IGP per prodotti non agricoli 


Siehe allgemeine Be-
merkungen    


    


WSchV / OPAP / OPSP 
Siehe allgemeine Be-
merkungen    
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